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Kleine Anfrage Fraktion SVP (Alexander Feuz/Kurt Rüegsegger): ewb: Wa-

rum wird im Normalfall dem Bezüger/Konsumenten aus der Stadt Bern nicht 
der günstigste, sondern nur der zweitgünstigste Tarif in Rechnung ge-stellt? 
Sind der Gemeinderat und das ewb bereit, diese Tarifpolitik gerade ange-

sichts der steigenden Energiepreise zu ändern? 

 

 

Die Fragesteller mussten am 18.8.2022 bei der Beratung des Leistungsberichts des EWB's erfah-

ren, dass das dem Bezüger/Konsumenten der Stadt Bern im Normalfall nur der zweitgünstigste 

Tarif und nicht der günstigste Tarif zur Anwendung? 

Gerade angesichts der bevorstehenden Erhöhungen erscheint den Fragestellern dieses Vorgehen 

des EWS aus Sicht des Konsumenten als höchst problematisch, dies, zumal der kleine Bezü-

ger/Konsument nicht den Stromverkäufer wählen kann. 

 

Der Gemeinderat wird höflich aufgefordert, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Wieso kommt nicht automatisch der günstigste Tarif des EWB's zur Anwendung sondern nur 

der zweitgünstigste? 

2. Erachtet der Gemeinderat dies als sachgerecht? Wenn ja, wieso? Wenn nein, warum nicht? 

3. Ist der Gemeinderat bereit, sich beim EWB dahingehend einzusetzen, dass in Zukunft ohne 

explizite Willensäusserung der billigste Tarif zur Anwendung kommt? Wenn ja, was unternimmt 

er dafür? Wenn nein, warum nicht? 

 

Bern, 01. September 2022 

Erstunterzeichnende: Alexander Feuz, Kurt Rüegsegger 

Mitunterzeichnende: - 

 

 

Antwort des Gemeinderats 

 

Gemäss Stromversorgungsgesetzgebung ist es den Energieversorgungsunternehmen (EVU) über-

lassen, wie sie ihre Produktpalette im Rahmen der Vorgaben zur Gewährleistung der Grundversor-

gung gestalten wollen. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) hat in einem früheren 

Entscheid dazu festgehalten, dass es keine Pflicht für die EVU gibt, ein möglichst günstiges Pro-

dukt anzubieten. Zudem sind die Kundinnen und Kunden in der Wahl des Stromprodukts frei. Ein 

Wechsel ist einmal jährlich mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen möglich.  

 

Zu Frage 1: 

In Umsetzung des reglementarischen Leistungsauftrags und der energiepolitischen Vorgaben der 

Stadt Bern hat sich ewb 2009 entschieden, als einfach umzusetzende Fördermassnahme für er-

neuerbare Energien das Produkt ewb.NATUR.Strom, das zu 100 % aus erneuerbaren Energien 

besteht, als Standardprodukt zu definieren. 

 

Zu Frage 2: 

Ja. Diese Massnahme steht im Einklang mit den energiepolitischen Vorgaben der Stadt Bern an 

ewb. 
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Zu Frage 3: 

Nein. Vergleiche Antwort auf Frage 2. 

 

 

Bern, 21. September 2022 

 

 

Der Gemeinderat 
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